
Bewilligungs- und anzeigefreie Vorhaben 
 
§ 17. (1) Bewilligungs- und anzeigefreie Vorhaben sind jedenfalls:  
 

1. die Herstellung von Anschlußleitungen (§ 17 Abs. 2 des NÖ Kanalgesetzes, LGBl. 

8230),  

2. die Auf- oder Herstellung von Wasserbecken mit einem Fassungsvermögen bis zu 50 

m³,  

3. Einfriedungen im Grünland, die keine baulichen Anlagen sind und nicht im 

Geltungsbereich eines Bebauungsplans errichtet werden,  

4. die Instandsetzung von Bauwerken, wenn 

• die Konstruktions- und Materialart beibehalten 
sowie 

• Formen und Farben von außen sichtbaren Flächen nicht verändert werden,  
5. Abänderungen im Inneren des Gebäudes, die nicht die Standsicherheit und den 

Brandschutz beeinträchtigen,  

6. die Anbringung der nach § 66 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194/1994, 

notwendigen Geschäftsbezeichnungen an Betriebsstätten,  

7. die Aufstellung von Einzelöfen oder Herden,  

8. die Aufstellung von Wärmetauschern für die Fernwärmeversorgung, 

9. die Aufstellung von Wärmepumpen,  

10. Errichtung und Aufstellung von Hochständen, Gartengrillern und Spielplatzgeräten,  

11. die Aufstellung oder Anbringung von Werbe- und Ankündigungseinrichtungen von 

Wählergruppen, die sich an der Wahlwerbung für 

• die Wahl zu einem allgemeinen Vertretungskörper oder zu den 
satzungsgebenden Organen einer gesetzlichen beruflichen Vertretung oder 

• die Wahl des Bundespräsidenten oder 
• Volksabstimmungen, Volksbegehren oder Volksbefragungen auf Grund landes- 

oder bundesgesetzlicher Vorschriften beteiligen, 
• innerhalb von 6 Wochen vor 
• bis spätestens 2 Wochen nach dem Wahltag oder dem Tag der 

Volksabstimmung, der Volksbefragung oder des Volksbegehrens.  
 

12. Veranstaltungsbetriebsstätten und -einrichtungen (§ 1 des NÖ 

Veranstaltungsbetriebsstättengesetzes, LGBl. 8260) mit einer Bestandsdauer bis zu 

14 Tagen;  

13. die Aufstellung von Marktständen;  



14. die Aufstellung von Mobilheimen auf Campingplätzen (§19 Abs. 2 Z. 10 des NÖ 

Raumordnungsgesetztes 1976, LGBl. 8000) soweit dies nach anderen NÖ 

Landesvorschriften zulässig ist.  

 

(2) Andere Vorhaben, die nicht unter die Bestimmungen nach §§ 14 bis 16 fallen, sind 

ebenfalls bewilligungs- und anzeigefrei. 


